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Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zum Erlass „Verbot der  
Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen durch  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Schleswig-Holstein“ 
 
 
Mit dem Erlass ‚Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen  
Vorteilen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Schleswig-Holstein’1 sind 
Hinweise für Beamtinnen und Beamte zur Annahme von Belohnungen, Geschenken und 
sonstigen Vorteilen gegeben worden, die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
für die Auszubildenden des Landes Schleswig-Holstein entsprechend gelten.  
 
Weiterhin ist jedoch häufig unklar, wann eine Zustimmung zur Annahme von Belohnungen, 
Geschenken und sonstigen Vorteilen möglich ist, wann die Annahme abgelehnt werden 
sollte und wer für die Erteilung einer Zustimmung bzw. Ablehnung zuständig ist. Vor diesem 
Hintergrund haben die Staatssekretärinnen und die Staatssekretäre gebeten, über diese Hin-
weise im Erlass hinaus weitere Erläuterungen zu erarbeiten, die die Anwendung gleicher 
Maßstäbe in der Landesverwaltung bei der Zustimmung bzw. Ablehnung zur Annahme von 
Belohnungen und Geschenken sowie zur Teilnahme an Veranstaltungen auf Einladung Drit-
ter ermöglichen. Der Schutz der Beschäftigten2 vor strafrechtlicher Verfolgung wegen des 
Straftatbestands der Vorteilsannahme nach § 331 StGB sollte bei der Genehmigungspraxis 
im Vordergrund stehen, das Genehmigungsverfahren sollte transparent und schlank gestal-
tet werden. 
 
Die in diesen Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen genannten Beispiele dienen  
als Orientierung, die Aufzählung ist nicht abschließend. Im Zweifel gilt der Runderlass des 
Finanzministeriums. 
 

I. Rechtslage 
 
• Ein Amtsträger oder eine für den öffentlichen Dienst besonders verpflichtete Person, der 

oder die für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder eine oder einen Dritte/n 
(Dritte/r kann auch die Dienststelle sein) fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
erfüllt den Tatbestand der Vorteilsannahme (vgl. § 331 Abs. 1 StGB). 
 

• Ein Amtsträger oder eine für den öffentlichen Dienst besonders verpflichtete Person, der 
oder die einen Vorteil für sich oder eine oder einen Dritte/n als Gegenleistung dafür for-
dert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er oder sie eine Diensthandlung vorge-
nommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine oder ihre Dienstpflichten verletzt 
hat oder verletzen würde, erfüllt den Tatbestand der Bestechlichkeit (vgl. § 332 Abs. 1 
StGB). 
 

• Beamtinnen und Beamte müssen jeden Anschein vermeiden, im Rahmen ihrer Amtsfüh-
rung für persönliche Vorteile empfänglich zu sein. Nach § 42 Abs. 1 Beamtenstatusge-
setz (BeamtStG) dürfen Beamtinnen und Beamte, auch nach Beendigung des Beamten-
verhältnisses, keine Belohnungen, Geschenke oder sonstige Vorteile für sich oder eine 
dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. 
Gleiches gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes (vgl.  
§ 3 Abs. 3 TV-L, § 3 Abs. 2 TV-öD). 
 

                                            
1 Runderlass des Finanzministeriums ‚Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Schleswig-Holstein’ vom 06.04.2010 (Amtsbl. Schl.-H. 2010 S. 363) 
2 Beschäftigte im Sinne dieser Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen sind alle Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende des Landes Schleswig-Holstein. 
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• Ausnahmen vom Annahmeverbot bedürfen der schriftlichen Zustimmung der zuständigen 
Behörde. 
 

• Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, über jeden Versuch, ihre Amtsführung durch 
das Angebot von Geschenken oder Belohnungen zu beeinflussen, die Dienstvorgesetzte 
oder den Dienstvorgesetzten zu unterrichten (vgl. III Ziffer 3 letzter Satz Runderlass vom 
06.04.2010 über das ‚Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonsti-
gen Vorteilen’). 
 

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes dürfen Belohnungen und 
Geschenke in Bezug auf ihre dienstlichen Tätigkeiten nur mit Zustimmung des Arbeitge-
bers annehmen, sie haben entsprechende Angebote unverzüglich und unaufgefordert 
dem Arbeitgeber mitzuteilen (vgl. § 3 Abs. 3 TV-L, § 3 Abs. 2 TVöD). Dazu zählen Beloh-
nungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen wie z.B. Einladungen 
zu kostenlosen bzw. verbilligten Veranstaltungen. 

 

II. Hinweise zur Zustimmungspflicht bei der Annahme von Belohnungen, Ge-
schenken und sonstigen Vorteilen 
 
Die Annahme von Belohnungen oder Geschenken sowie die kostenlose oder verbilligte Teil-
nahme an Veranstaltungen auf Einladung Dritter ist grundsätzlich als Vorteil im Sinne des  
§ 331 StGB anzusehen. Wird sie „für die Dienstausübung gewährt“ und von der oder dem 
Beschäftigten angenommen, liegt eine Vorteilsannahme vor. Als Vorteil in diesem Sinne ist 
auch die Annahme einer Einladung von einer Sponsorin oder einem Sponsor anzusehen.  
 
Eine Strafbarkeit liegt aber in der Regel nicht vor, wenn dieser Vorteil von den Beschäftigten 
nicht gefordert ist und die zuständige Behörde der Annahme schriftlich zugestimmt hat (vgl. § 
331 Abs. 3 StGB). 
 
Eine Zustimmung schützt die Beschäftigten jedoch dann nicht vor einer möglichen Strafver-
folgung, wenn diese die für die Zustimmung maßgeblichen Umstände der zuständigen Stelle 
nicht korrekt und/oder unvollständig mitteilen. 
 

III. Ausführungsbestimmungen  
 
Für das Zustimmungs- und Anzeigeverfahren ist das in der Anlage beigefügte Antragsformu-
lar zu verwenden. 
 
1. Anzeigeverfahren 
 

Wie unter „I. Rechtslage“ dargestellt, sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes Schleswig-Holstein verpflichtet, entsprechende Angebote mitzuteilen. In Ausle-
gung des § 3 Abs. 3 TV-L bzw. § 3 Abs. 2 TVöD wird für sie festgelegt, dass diese An-
zeigepflicht bei jedem Versuch, ihre Amtsführung durch das Angebot von Geschenken 
oder Belohnungen zu beeinflussen, eintritt. Demnach ist jede Arbeitnehmerin und jeder 
Arbeitnehmer verpflichtet, eine schriftliche Mitteilung abzugeben, wenn der Versuch der 
Beeinflussung bestehen könnte. Wenn kein Versuch der Einflussnahme auf die Amts-
führung vorliegt, entfällt die Notwendigkeit der Anzeige. Gleiches gilt für die Beamtinnen 
und Beamten des Landes Schleswig-Holstein. 
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Die Anzeige ist an die nach Nr. 3 für das Zustimmungs- bzw. Anzeigeverfahren zustän-
dige Stelle zu richten. Diese veranlasst die Weiterleitung an die Personal bearbeitende 
Dienststelle und informiert – soweit benannt – die Ansprechstelle Korruptionsprävention. 
 
Abweichend erfolgt an öffentlichen Schulen des Landes keine Zuleitung über die An-
sprechstelle Korruptionsprävention, hier erfolgt die Weiterleitung durch die Schulleitung 
bzw. das Schulamt. 
 

2. Zustimmungsverfahren 
 
2.1 Allgemeine Zustimmungen nach der Genehmigungsliste 
 
Jede Behörde kann in einer Genehmigungsliste zusammenfassen, in welchen Fällen die 
Annahme von Belohnungen und Geschenken bzw. Teilnahme an Veranstaltungen auf 
Einladung Dritter als allgemein genehmigt gelten. Die unter IV aufgeführten Beispiele 
dienen zur Orientierung. 
 
Die Zustimmung zur Annahme der Einladung/des Geschenkes gilt stillschweigend als 
erteilt, wenn die Genehmigungsliste in der zuständigen Behörde vorliegt und bekannt 
gegeben wurde. 
 
2.2 Wenn keine allgemeine Zustimmung nach der Genehmigungsliste vor-

liegt, gilt folgendes Verfahren: 
 
Eine Zustimmung zur Annahme ist vorab schriftlich zu beantragen. Der Antrag ist per 
Vordruck auf dem Postweg, per E-Mail-Anhang oder mittels elektronischer Akte auf dem 
nach Nr. 3 vorgesehenen Weg an die zuständige Stelle einzureichen. Die für die Ent-
scheidung maßgeblichen Umstände sind von den Antragstellenden vollständig mitzutei-
len, Anlagen sind beizufügen. 
 
Eine nachträgliche Zustimmung ist unverzüglich einzuholen, wenn für die Beschäftigten 
nicht absehbar war, dass ihnen eine Belohnung bzw. ein Geschenk übergeben oder  
eine Einladung ausgesprochen wird.  
 
Die Zustimmung bzw. Ablehnung ist schriftlich auszusprechen. Es können gleichartige 
Zustimmungen bzw. Ablehnungen für Gruppen von Beschäftigten erteilt werden. 
 
 

3. Zuständige Stelle für das Zustimmungs- und Anzeigeverfahren 
 
Wenn keine allgemeine Zustimmung nach der Genehmigungsliste der zuständigen 
Behörde vorliegt, müssen die Beschäftigten einen Antrag auf Zustimmung stellen, wenn 
sie die Einladung/das Geschenk annehmen möchten. 
 
Der Antrag auf Zustimmung sowie die Mitteilung über Angebote nach III Nr. 1 dieser 
Ausführungsbestimmungen ist an folgende Personen zu richten. Diese erteilen die Zu-
stimmung bzw. Ablehnung, soweit für Dienststellen nicht abweichende Regelungen ge-
troffen sind: 

 
 

⮚ Beschäftigte der Ministerien über ihre Fachvorgesetzten an die Leitung der Allgemei-
nen Abteilung, 

⮚ Beschäftigte im nachgeordneten Bereich über ihre Fachvorgesetzten an die Leitung 
der Allgemeinen Abteilung ihrer Behörde oder an die Verwaltungsleitung, 

⮚ Abteilungsleitungen in den Ministerien an die Staatssekretärin bzw. den Staatssekre-
tär, 
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⮚ Behörden-, Amts- und Dienststellenleitungen an die Leitung der Allgemeinen Abtei-
lung des jeweiligen Ministeriums, 

⮚ Staatssekretärinnen und Staatssekretäre an die Ministerin bzw. den Minister,  
⮚ Lehrkräfte im öffentlichen Schuldienst an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen mit 

Oberstufe und berufsbildenden Schulen an die Schulleitung, im Übrigen an das 
Schulamt. 

 
Der Ministerpräsident sowie die Ministerinnen und Minister entscheiden selbst. Wenn 
diese den Versuch sehen, dass durch das Angebot auf ihre Amtsführung Einfluss ge-
nommen werden soll, sollten sie die Ansprechstelle Korruptionsprävention informieren. 
 
 

4. Voraussetzung für die Erteilung einer Zustimmung/Genehmigung 
 
Die Zustimmung zur Annahme von Belohnungen und Geschenken sowie Einladungen 
darf nur erteilt werden, wenn eine Beeinflussung der Beschäftigten nicht zu befürchten 
ist; jeder Anschein der Einflussnahme muss vermieden werden. Liegt eine Einladung zu 
einer Teilnahme an einer kostenlosen oder verbilligten Veranstaltung vor, ist im Einzel-
fall abzuwägen, ob das dienstliche Interesse an einer Teilnahme im Vordergrund steht. 
Ist das der Fall, kann eine Zustimmung zur Teilnahme erteilt werden. 
 
Beantragen die Beschäftigten die Zustimmung zur Annahme einer Einladung, entbindet 
es die Antragstellenden nicht von der Verpflichtung, einen Antrag auf Genehmigung ei-
ner Dienstreise bzw. eine anzeigepflichtige Nebentätigkeit anzuzeigen. Es ist denkbar, 
dass die Teilnahme an einer Veranstaltung genehmigt wird, da keine Beeinflussung er-
kennbar ist, aber der sich hierauf beziehende Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise 
abgelehnt wird. In diesen Fällen handelt es sich um eine außerdienstliche Angelegenhei-
ten, zu deren Erledigung die Beschäftigten auf die Inanspruchnahme von Urlaub bzw. 
Zeitausgleich zu verweisen sind. 
 
Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn mit der Zuwendung von Seiten der zu-
wendenden Person erkennbar eine Beeinflussung des amtlichen Handelns beabsichtigt 
ist oder der Eindruck der Käuflichkeit der Diensthandlung entstehen könnte. Dies kann 
z.B. dann der Fall sein, wenn ein Unternehmen Beschäftigte einlädt, die mit der Vergabe 
von Aufträgen oder Zuschüssen oder der Entscheidung über Anträge im Zusammen-
hang mit diesem Unternehmen betraut sind. Wenn die Teilnahme an einer Veranstaltung 
dennoch als dienstlich sinnvoll erscheint, sind die Aufwendungen aus dem Reisemittel-
etat zu zahlen, dies bedarf einer sorgfältigen Prüfung. 
 
 

5. Beratungsmöglichkeit 
 

Bestehen Zweifel, ob die Annahme eines Vorteils zustimmungsfähig ist, kann die An-
sprechstelle Korruptionsprävention beratend tätig werden. 
 
Zur Teilnahme an gesellschaftlichen Großveranstaltungen gibt die Handreichung des 
Generalstaatsanwalts vom 12.08.2010 und die Handreichung für Ministerinnen und Mi-
nister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre weitere Hinweise. 

 

IV.  Beispiele 
 
Im Nachfolgenden sind Beispiele zusammengestellt, die der zuständigen Stelle für das Zu-
stimmungs- und Antragsverfahren zur Orientierung dienen. 
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Beispiele für die Annahme von Belohnungen und Geschenken sowie Einladungen, die 
in die Genehmigungsliste aufgenommen werden können: 
 
⮚ Die Annahmen von nach allgemeiner Auffassung nicht zu beanstandenden geringwerti-

gen Aufmerksamkeiten gelten als genehmigt. Die Staatssekretärin und die Staatssekre-
täre haben in ihrer Sitzung am 30.01.2006 eine Bagatellgrenze von 10,00 € beschlossen. 

⮚ Einladungen an Ministerinnen/Minister und Staatssekretärinnen/Staatssekretäre oder (in 
deren Vertretung) Abteilungsleitungen, soweit Repräsentationspflichten erfüllt werden. 

⮚ Einladungen, wenn der dienstliche Anlass im Vordergrund steht und übliche und ange-
messene Bewirtung (z.B. Imbiss) gewährt wird (s. Erlass ‚Verbot der Annahme von Be-
lohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen’). 

⮚ Die Begleitung des Ministerpräsidenten, der Ministerin/des Ministers bzw. der Staatssek-
retärin/des Staatssekretärs im Rahmen der dienstlichen Obliegenheiten (die von der 
Hausspitze gewünschte Begleitung impliziert die Teilnahme an Bewirtungen). 

⮚ Einladungen der Anstalten des öffentlichen Rechts an Gewährträger und Verwaltungs-
ratsmitglieder. 

⮚ Einladungen des Ministerpräsidenten. 
⮚ Einladungen des Schleswig-Holsteinischen Landtages. 
⮚ Einladungen der Bundeswehr, der Bundespolizei und der Landespolizei. 
⮚ Gastgeschenke und Bewirtung anlässlich der Betreuung einer Delegation. 
⮚ Einladungen zum Rahmenprogramm anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung, bei de-

nen die Verhältnismäßigkeit des dienstlichen Bezuges zum angebotenen Rahmenpro-
gramm gewahrt ist. 

 
Beispiele für Belohnungen und Geschenke sowie Einladungen, die bei der Entschei-
dung im Einzelfall besonders kritisch zu würdigen sind: 
 
⮚ Einladung einer Fährreederei an Beschäftigte im Bereich Häfen. 
⮚ Einladung eines Verkehrsbetriebes an Beschäftigte im Bereich ÖPNV. 
⮚ Einladungen zu Regattabegleitfahrten (s. auch Handreichung des Generalstaatsanwalts). 
⮚ Einladungen zu Messebesuchen mit der Überlassung von Freikarten. 
⮚ Einladungen zu Empfängen und Präsentationen. 
⮚ Einladungen von Firmen und landeseigenen Gesellschaften an Beschäftigte des Landes 

Schleswig-Holstein, die mit der Vergabe von Aufträgen oder Zuwendungen oder der Ent-
scheidung über Anträge im Zusammenhang mit diesem Unternehmen betraut sind. 

⮚ Einladungen zum Fahrertraining durch die Kfz-Hersteller. 
⮚ Einladungen zum Essen anlässlich einer Außenprüfung (z.B. Finanzamt), wenn mehr als 

eine übliche und angemessene Bewirtung (z.B. Imbiss) gewährt wird. 
⮚ Einladungen zu Veranstaltungen, bei denen die Verhältnismäßigkeit des dienstlichen Be-

zuges zum angebotenen Rahmenprogramm nicht gewahrt sind. 
⮚ Kostenlose Fortbildungsveranstaltungen auf Einladung von Sachverständigenorganisatio-

nen, die im Auftrag des Ressorts tätig werden. 
⮚ Überlassung von Eintrittskarten zu sportlichen Veranstaltungen (z.B. WM-Spiele, EM-

Spiele, Bundesligaspiele) 
 

V. Verfahren bei Dienstreiseanträgen 
 
Einladungen sind im Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise besonders zu kennzeichnen 
und in Kopie beizufügen. Liegt eine generelle Genehmigung für Dienstreisen vor, sind die 
Einladungen im Reisekostenantrag kenntlich zu machen. 
 
Die Genehmigung einer Dienstreise ersetzt nicht den Antrag auf Zustimmung zur Annahme 
eines Geschenkes, Belohnung oder sonstigen Vorteils.  
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VI. Verfahren bei Reisekostenabrechnungen 
 
Auf die bestehende Verpflichtung, erhaltene Vorteile bei der Abrechnung von Reisekosten-
abrechnungen anzugeben, wird hingewiesen. 
 

VII. Steuerliche Vorgaben/Geldwerter Vorteil 
 
Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören nicht nur die Einnahmen in Geld, 
sondern auch andere Bezüge und Vorteile in Geldeswert, wenn sie für die Beschäftigung ge-
währt werden (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Hierunter fallen Sachleistungen, Nutzungs-
rechte und auch die kostenlose Teilnahme an einer Veranstaltung kann zu den Einnahmen 
gehören. 
 
Die geltenden Regelungen zur steuerlichen Behandlung sind zu berücksichtigen. 
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